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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.10.1994

Norm

MRK Art7 Abs1

StGB §1

Rechtssatz

Unter dem aus dem Gesetzlichkeitsprinzip abgeleiteten Analogieverbot ist, weil jede Auslegung denknotwendig einen

Ähnlichkeitsschluß darstellt, nur das Verbot einer Analogie zum Zwecke der Rechtsneuscha ung (insbesondere in

malam partem) zu verstehen (vgl Jescheck, Lehrbuch 4.Auflage, S 120).
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